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1. EINLEITUNG 
 

Im Rahmen der Aufstellung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 

ĂWiesental / Schöne Aussichtñ in Nideggen-Schmidt wurde zur Berücksichtigung der 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie § 1a BauGB eine 

Umweltprüfung durchgeführt. Darin werden die vorrausichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Umweltprüfung 

beschränkt sich dabei auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand, allgemein 

anerkannten Prüfmethoden, sowie Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in 

angemessener Weise verlangt werden kann. Die Ergebnisse der für die Bearbeitung 

des Bebauungsplans erforderlichen Gutachten wurden hierbei berücksichtigt. Die 

Beschreibung und Bewertung der geprüften Umweltbelange erfolgt in dem 

vorliegenden Umweltbericht. 

 

 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und wichtigsten Ziele der Flächennutzungs-

planänderung 
 

Die Stadt Nideggen beabsichtigt am südöstlichen Ortsrand Schmidts auf ehemals 

landwirtschaftlich genutzten Flächen die behutsame Weiterentwicklung des 

Siedlungsgebiets. Dazu soll als städtebaulich verträgliche Arrondierung auf ca. 0,9 

ha ein Wohngebiet des Siedlungsrandes entwickelt werden. 
 

Der Bereich ist im Flächennutzungsplan der Stadt derzeit als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt und wird heute als Wiese bzw. Pferdekoppel genutzt. Das 

Gebiet ist dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Es grenzt unmittelbar 

an die bebaute Ortschaft an und ist durch die StraÇe ĂZur Schºnen Aussichtñ, die 

nördlich des Plangebiets in die Heimbacher Straße mündet, bereits erschlossen. 
 

Im parallel zur Flächennutzungsplanänderung zu erstellenden Bebauungsplan S14.1 

ĂZur Schºnen Aussichtñ ist f¿r dieses Gebiet eine Wohnbebauung geplant, weshalb 

für den Änderungsbereich nun die Darstellung einer Wohnbaufläche vorgesehen ist. 

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung dient somit den aktuellen 

Wohnbedürfnissen der Bevölkerung sowie der Fortentwicklung des Stadtteils 

Schmidt zu einem attraktiven Wohnstandort. 
 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennut-

zungsplanes im Parallelverfahren erfolgte im Bau- und Planungsausschuss der Stadt 
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Nideggen am 26.11.2020. Im Vorfeld ist bereits eine landesplanerische Anfrage 

nach § 34 Abs. 1 LPlG erfolgt.  

Das geplante Wohngebiet befindet sich im Südwesten der Stadt Nideggen am 

südöstlichen Ortsrand von Schmidt, s¿dlich der StraÇe ĂZur Schºnen Aussichtñ und 

nordºstlich des Parkplatzes und Aussichtspunktes ĂSchºne Aussichtñ. Der 

Planbereich umfasst neben den Flurstücken 255, 254 und 299 (nach 

Neuparzellierung im Jahr 2022 nun 601 bis 608) aus Flur 12, Gemarkung Schmidt 

auch die Straßenparzellen der Schönen Aussicht (Flurstück 250, Flur 12 sowie 

Flurstück 257, Flur 12 zwischen Einmündung Flurstück 250 und Zufahrt Parkplatz 

Schöne Aussicht) und weist eine Gesamtgröße von ca. 0,9 ha auf.  
 

Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt:  
 

Á im Norden durch Wohnbebauung,  
 

ǐ  im Osten durch die Flurstücke 508, Flur 12 (Wohnbebauung) und 507, Flur 12 

(landwirtschaftliche Fläche),  
 

Á im Süden durch die Wegeparzelle 257, Flur 12 sowie den Parkplatz Schöne 

Aussicht (Flurstück 22, Flur 12),  
 

Á im Westen durch ein Waldgebiet (Flurstück 24, Flur 12).  
 

Die genaue Abgrenzung ist in der Planzeichnung eindeutig zeichnerisch festgesetzt. 
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Abb. 1:  Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. S14.1 ĂSchöne Aussichtñ, Quelle: Entwurf Begründung 
zum B-Plan, Planungsgruppe MWM 

 

Die Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft entspricht nicht mehr den 

künftigen städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Nideggen und der zukünftig 

beabsichtigten Nutzung des Planbereiches. Die wesentlichen Ziele der 8. Änderung 

des Flächennutzungsplanes sind  
 

Á die Vorbereitung zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung neuen Wohnraumes zur Deckung des allgemeinen Wohnbedarfs 

unter Berücksichtigung der örtlichen Wohnbedürfnisse sowie  
 

Á eine geordnete städtebauliche Entwicklung durch die Schaffung eines 

attraktiven Wohnstandortes am Ortsrand von Schmidt.  
 

Dies erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung des 

Bebauungsplanes S14.1 ĂSchºne Aussichtñ, so dass Planungsrecht kurzfristig 

geschaffen werden kann.  

Entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung wird der ca. 0,9 ha 

große, in Kapitel 2 beschriebene und in der Planzeichnung abgegrenzte Planbereich 

in der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes die bisherige Darstellung Flächen für 

die Landwirtschaft durch eine Wohnbauflächendarstellung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB ersetzt. Die Darstellung orientiert sich an der Entwicklung und Prägung der 

unmittelbaren nördlichen Umgebung.  
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Die Darstellung der Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB 

entfällt somit. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird jedoch am Rand des 

Wohngebiets eine Fläche für den Erhalt von Bäumen und Sträuchern bzw. die 

Anpflanzung von Hecken festgesetzt. 

 

 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes und die Art der Berücksichtigung der Ziele 
 

Regionalplan 
 

Der Regionalplan (Regionalplan Köln, Teilabschnitt Aachen) stellt den räumlichen 

Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans überwiegend als 

Waldbereich dar. Geringfügig ragt der nördliche Teil des Geltungsbereichs in die im 

Regionalplan als Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche dargestellten Flächen 

hinein. 

 

 
 

Abb. 2 Auszug aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, 

Stand 2003, Blatt L 5304 
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Flächennutzungsplan 
 

Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Nideggen ist der 

Planbereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die nordwestlich und 

nördlich angrenzenden Bereiche sind als Wohnbauflächen bzw. Gemischte 

Bauflächen im FNP dargestellt. Im Westen und Süden befinden sich Waldflächen, 

wenige hundert Meter östlich ist ein Sondergebiet (Zweckbestimmung: vorrangig für 

Freizeitwohnen und der Unterbringung von Einrichtungen für sportliche und 

Erholungszwecke) dargestellt.  
 

Im Rahmen der landesplanerischen Anfrage gem. § 34 LPlG bestehen gegen die 8. 

Änderung des Flächennutzungsplanes keine landesplanerischen Bedenken 

(Bezirksregierung Köln v. 31.08.2021, AZ: 32/62.6-1.12.11-2021_01). 

 

 

Bestehendes Planungsrecht 
 

Für den Planbereich bestehen größtenteils weder ein Bebauungsplan noch eine 

Satzung nach § 34 / § 35 BauGB. Lediglich die nördlich im Planbereich liegende 

Straße ĂZur Schönen Aussichtñ ist Teil des nºrdlich angrenzenden Bebauungsplans 

S14 ĂWiesentalñ, der im Jahr 2002 aufgestellt wurde. Bei Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes Nr. S14.1 ĂSchºne Aussichtñ treten die Festsetzungen des 

Bebauungsplans Nr. S14 im Überdeckungsbereich außer Kraft. 

 

 

Landschaftsplan / Schutzgebiete 
 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans 3 Kreuzau / 

Nideggen des Kreises Düren, Stand: März 2005. 
 

Gemäß Geoportal NRW liegt das Plangebiet im Landschaftsschutzgebiet mit der 

Kennung LSG-5304-0001 ĂHochflächen und Täler bei Schmidtñ. 

Im Südwesten grenzt eine Fläche an das Plangebiet, die im Biotopkataster NRW 

unter der Kennzeichnung BK-5304-0001 mit der Bezeichnung ĂSimonsleyñ im 

Biotopkataster NRW geführt ist. 
 

Gemäß § 20 Absatz 4 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) treten bei der 

Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Flächennutzungsplans 

widersprechende Darstellungen und Festsetzungen außer Kraft, soweit der Träger 
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der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan 

nicht widersprochen hat. Hierzu ist die Offenlage des Planentwurfes abzuwarten. 

 

 
 

Abb. 3: Auszug aus dem Geoportal NRW, Stand: 28.04.2022 

 

 

Landesnaturschutzgesetz 
 

Innerhalb des Planungsgebietes sind weder schützenswerte Biotope gemäß § 30 

BNatSchG vorhanden noch werden Flächen im Biotopkataster NRW (Schutzwürdige 

Biotope in Nordrhein-Westfalen) geführt. 

Innerhalb des Plangebietes und in unmittelbarer Nähe (300 m Radius) liegen keine 

FFH- und Vogelschutzgebiete.  

 

 

Eingriffsregelung 
 

Sind auf Grund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft 

gemäß § 18 BNatSchG zu erwarten, so ist über die Vermeidung und den Ausgleich 

nach § 1a Abs. 3 BauGB zu entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

geeignete Maßnahmen auszugleichen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 
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Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zu leisten 

waren.  

 

 

Bodenschutz (Bundesbodenschutzgesetz) 
 

Die Bodenschutzklausel § 1a Abs. 2 BauGB fordert u. a. einen sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund und Boden, sowie eine Begrenzung der 

Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Leitziel des Bodenschutzes ist es, die 

Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer 

ungestörten, naturraumspezifischen, biotischen und abiotischen Vielfalt zu erhalten. 

 

 

Niederschlagswasserbeseitigung (Landeswassergesetz) 
 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz NRW wird für Grundstücke, die nach dem 

01.01.1996 erstmals bebaut werden gefordert, dass das anfallende 

Niederschlagswasser vor Ort versickert, verrieselt oder einem ortsnahen 

Oberflächengewässer zugeführt wird. 

 

 

Lärmschutz (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
 

Zu den Aufgaben der Bauleitplanung gehört die am Grundgedanken des 

vorbeugenden Immissionsschutzes (§ 1 BauGB) orientierte Ordnung der baulichen 

Nutzungen. Diese soll so erfolgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie 

möglich vermieden werden (§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

Die DIN 18005 āSchallschutz im Städtebauô enthªlt als Zielvorstellung 

schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 

 

 

Klimaschutz und Klimaanpassung 
 

Seit der BauGB Novelle 2011 ist im § 1 Abs. 5 BauGB das Ziel einer nachhaltigen 

und klimafreundlichen Siedlungsentwicklung durch die weitmöglichste Reduzierung 

der Inanspruchnahme neuer Flächen in Form der Förderung kompakter 

Siedlungsstrukturen und die Innenentwicklung der Städte, verankert.  
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Gem. § 1a Abs. 5 BauGB soll zudem den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl 

durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 

die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

 

 

 

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERMITTELTEN ERHEBLICHEN 

UMWELTAUSWIRKUNGEN 

 

2.1 Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 
 

Bestandsaufnahme / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der 

Planung 
 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes BNatschG sind Tiere und 

Pflanzen als Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch 

gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstige 

Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. 

wiederherzustellen. 

 

Landschaft / Ortsbild 
 

Das Plangebiet ist aus der Umgebung wenig einsehbar. Die südlich angrenzenden 

Waldstrukturen bilden zur näheren Umgebung eine raumwirksame Kulisse und 

schirmen das Gelände in die nähere südliche Richtung ab. Nach Norden bestehen 

Blickbeziehungen zu den angrenzenden Wohngrundstücken.  
 

Aufgrund der topographisch exponierten Lage ist das Plangebiet ggf. in den 

Wintermonaten, wenn die Bäume kein Laub haben, aus größerer Entfernung vom 

Rursee aus sichtbar.  
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Abb. 4: Kartenausdruck aus www.tim-online.nrw.de / Geobasisdaten des Landes NRW 
 

Tiere 
 

Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen 

von Planungs- und Zulassungsverfahren resultiert aus den unmittelbar geltenden 

Regelungen der §§ 44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
 

Um dem Gesetz Rechnung zu tragen wurde durch Faunaix Faunistik & 

Umweltplanung Monika Oligschläger im Auftrag von Büro für Freiraum- und 

Landschaftsplanung Dipl. -Ing. Guido Beuster eine Artenschutzprüfung (ASP I) 

durchgeführt.  
 

Bei einer Ortsbegehung am 03.04.2021 wurden die Habitatstrukturen innerhalb des 

100 m Radius und teilweise darüber hinaus erfasst. 
 

Zur Klärung einer möglichen Betroffenheit planungsrelevanter Arten wurden das 

Fachinformationssystem (FIS) Gesch¿tzte Arten in Nordrhein-Westfalen  des 

LANUV mit der Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in 

ausgewählten Lebensräumen für den 2. Quadranten des Messtischblattes (MTB) 

5304 Nideggen berücksichtigt und ausgewertet, sowie eine Abfrage des 

Fundortkatasters (FOK bzw. @LINFOS Landschaftsinformationssammlung) des 

LANUV NRW (Sigrid Kreil, Antwort vom 07.04.2021) getätigt. Laut Auskunft von 

Frau Kreil ist im FOK ein Schlingnatternfund im 300 m Radius dokumentiert. 


